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Stadt Bersenbrück  Bersenbrück, den 14. Sep. 2017 

Allgemeiner Vertreter Stadt Bersenbrück 
 
 

Beschlussvorlage Stadt 
Bersenbrück 

 

Vorlage Nr.: 151/2017 

 

Bebauungsplan Nr. 112 "Sanierungsgebiet Innenstadt-
Erweiterung"; Hier: Abwägungs- und Satzungsbeschluss 
- Anlagen im Ratsinformationssystem 

Beratungsfolge:  

Gremium Datum Sitzungsart Zuständigkeit TOP-Nr. 

Verwaltungsausschuss 26.09.2017 nicht öffentlich Vorberatung  

Stadtrat Bersenbrück 26.09.2017 öffentlich Entscheidung  

 
 
Beschlussvorschlag: 
 

a) Abwägungsbeschluss: 
 
Die in den Stellungnahmen zu dem Bebauungsplan Nr. 112 „Sanierungsgebiet 
Innenstadt – Erweiterung“ enthaltenen Anregungen und Hinweise werden in 
der vorliegenden Fassung (Vorschlag vom 05.09.2017) abgewägt. 
 

b) Satzungsbeschluss: 
 
„Der Bebauungsplan Nr. 112 „Sanierungsgebiet Innenstadt - Erweiterung“, 
bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen planungsrechtlichen und 
baugestalterischen Festsetzungen, wird gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung 
beschlossen und die Begründung dazu anerkannt.“ 

 
 
 
 
1. Finanzielle Auswirkungen 

  Ja 

  Nein 

 
I. Gesamtkosten der Maßnahme:   € 
 
II. davon für den laufenden Haushalt vorgesehen: € 
 
Betroffener Haushaltsbereich 

  Ergebnishaushalt          Finanzhaushalt/Investitionsprogramm 

Produktnummer/Projektnummer 
Bezeichnung: 
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  Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr zur Verfügung. 

  Den erforderlichen Mitteln stehen Einzahlungen/Erlöse zur Deckung    

       gegenüber in Höhe von   € 

  Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr nicht zur Verfügung   

       und müssen außer-/überplanmäßig bereitgestellt werden (Ausführungen zur   
       Deckung sind der Begründung zu entnehmen). 
 
III. Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung: 

  Der Betrag ist jährlich wiederkehrend einzuplanen. 

  Die Gesamtkosten von   € beziehen sich auf die Jahre    

  Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von   € 

  Durch die Maßnahme werden jährliche Erträge erwartet in Höhe von    €. 

 

 
 
 
2. Beteiligte Stellen: 
 
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Ziel/e 
Nach der Aufnahme des nördlichen Erweiterungsgebietes der Innenstadt in das 
Städtebauförderungsprogramm hat der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 
07.09.2015 beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 112 „Sanierungsgebiet Innenstadt 
– Erweiterung“ aufzustellen. Mit diesem B-plan sollen die städtebaulichen 
Entwicklungsziele planungsrechtlich unterstützt und optimale Nutzungsmöglichkeiten 
auf den Grundstücken geschaffen werden. Der Geltungsbereich des B-planes Nr. 
112 ist in dem nachfolgenden Kartenausschnitt gekennzeichnet. 
 

 
 
 
Die Verwaltung hat das nach den Bestimmungen des Baugesetzbuchs (BauGB) 
vorgeschriebene Verfahren für die Aufstellung dieses Bebauungsplanes mit 
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Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange durchgeführt. Es kann nunmehr die Abwägung der in den vorliegenden 
Stellungnahmen enthaltenen Anregungen und Hinweise vorgenommen und im 
Anschluss daran der Satzungsbeschluss gefasst werden. 
 
Anlagen: 
 
Vorschlag vom 05.09.2017 für die Abwägung der Stellungnahmen 
Bebauungsplan Nr. 112 – Fassung zum Satzungsbeschluss 
              
 
 
   gez. Klütsch                                                
 (Bürgermeister)                                          
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